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Allgemein 
Abweichend von den FIDE-Schachsportregeln 6.7 verliert jeder Spieler, der mehr als 30 Minu-
ten nach Spielbeginn am Schachbrett eintrifft, die Partie, es sei denn, der Schiedsrichter ent-
scheidet anders.  
Mitteilungen über die Meisterschaften gemäß der Turnierordnung auf der Homepage des Bun-
des sind offizielle Mitteilungen. Das Ergebnisportal ist Bestandteil der Homepage des Bundes. 
Die Frist der Rechtsmittel gemäß der Bundesturnierordnung 9 beginnt ab dem Tage der Veröf-
fentlichung.  
Mitteilungen an Vereine, Mannschaften und Einzelspielern können elektronisch (z. B. mit einer 
E-Mail) erfolgen. Für die Teilnahme an Meisterschaften kann ein Startgeld erhoben werden. 
Bei Meisterschaften, die nach ELO ausgewertet werden, gelten Spieler ohne FIDE-ID als nicht 
angetreten. 
 
1. Einzelmeisterschaft in allen Bereichen 
1.1  Die Einzelmeisterschaft in allen Bereichen wird nicht als eigenständiges Turnier ausge-

tragen. Der NRW-Einzelmeister wird durch eine Wertung von Turnieren in NRW im je-
weiligen Kalenderjahr ermittelt.  

1.2  Die Bedingungen für diese Wertung sind in einer Anlage zusammengestellt. 
 
2. Mannschaftsmeisterschaft im offenen Bereich 
2.1.  Die Mannschaftsmeisterschaft wird mit Achter-Mannschaften ausgetragen. Die Mann-

schaftskader bestehen aus 18 Spielern. Mit 2 U20 Spielern darf der Kader auf insgesamt 
20 Spieler ergänzt werden.  

2.2  Die Mannschaftsmeisterschaft des Bundes wird in drei Klassen durchgeführt:  
2.2.1  in der Oberliga NRW (eine Gruppe)  
2.2.2  in der NRW-Liga (zwei Gruppen)  
2.2.3  in der NRW-Klasse (vier Gruppen nach geographischen Gesichtspunkten, wobei pro 

Gruppe maximal fünf Mannschaften aus einem Verband spielen dürfen).  
2.3  Die Aufstellung der Mannschaft ist von dem Mannschaftsführer spätestens 15 Minuten 

vor dem festgesetzten Wettkampfbeginn an den Schiedsrichter zu übergeben. Eine spä-
tere Meldung führt zu einem entsprechenden Bedenkzeit Abzug bei allen Spielern dieser 
Mannschaft.  
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2.4  Die Bedenkzeit beträgt je Spieler 90 Minuten für die ersten 40 Züge, nach der Zeitkon-
trolle 30 Minuten je Spieler zusätzlich für die verbleibenden Züge, zusätzlich pro Zug 30 
Sekunden von Beginn an (Fischer Modus).  

2.5  Leitung von Mannschaftskämpfen  
2.5.1  Mannschaftskämpfe werden von neutralen Schiedsrichtern geleitet, die vom Turnierleiter 

eingesetzt werden.  
2.5.2  Der Schiedsrichter trifft alle während eines Mannschaftskampfes notwendigen Entschei-

dungen. Die Kosten des Schiedsrichters (Fahrtkosten und Tagegeld) sind den Vereinen 
mit der Ausschreibung bekannt zu geben.  

2.5.3  Ist in einem Spielbereich der Einsatz von Schiedsrichtern nicht vorgesehen oder zu Be-
ginn des Mannschaftskampfes kein Schiedsrichter anwesend, übernehmen die beiden 
Mannschaftsführer kollegial ggf. bis zu seinem Eintreffen dessen Aufgaben.  

2.5.4  Die Kosten des Schiedsrichters (Fahrtkosten und Tagegeld) tragen beide Mannschaften 
je zur Hälfte. Sie sind im Spielbericht zu vermerken.  

2.6  Punktwertung  
2.6.1  Bei Mannschaftskämpfen gilt folgende Wertung:  

- für einen gewonnenen Kampf 2 Punkte  
- für einen unentschiedenen Kampf 1 Punkt  
- für einen verlorenen Kampf 0 Punkte  

2.6.2  Ein Mannschaftskampf ist gewonnen, wenn eine Mannschaft nach Beendigung des 
Kampfes mehr Brettpunkte erzielt, hat als die andere.  
Ein Mannschaftskampf ist unentschieden, wenn beide Mannschaften nach Beendigung 
des Kampfes gleich viele Brettpunkte erzielt haben.  
Ein Mannschaftskampf ist verloren, wenn eine Mannschaft nach Beendigung des Kamp-
fes weniger Brettpunkte erzielt, hat als die andere.  

2.6.3  Abweichungen von dieser Wertung können durch die Ausschreibung festgelegt werden.  
2.7  Punktgleichheit  
2.7.1  Bei Gleichstand in den Mannschaftspunkten ergibt sich die Reihenfolge auf allen Plätzen 

aus der Zahl der erzielten Brettpunkte. Tritt auch nach Brettpunkten Gleichstand ein, gibt 
das Ergebnis der betroffenen Mannschaften untereinander (nötigenfalls nach Berliner 
Wertung) den Ausschlag. Führt das zu keinem Ergebnis, wird nach 2.8 verfahren, so-
weit es sich um Auf- oder Abstieg handelt.  

2.7.2  Wenn bei Gleichstand in den Mannschaftspunkten einer der betroffenen Mannschaften 
ein kampfloser Sieg (acht Brettpunkte durch Nichtantritt oder Spielleiter-Entscheid) ent-
halten ist, werden sowohl diese Brettpunkte als auch die von den punktgleichen Mann-
schaften gegen den betreffenden Gegner erzielten Brettpunkte gestrichen.  

2.8  Stichkämpfe  
2.8.1  Sind zwei Mannschaften einer Gruppe betroffen, wird ein Stichkampf ausgetragen. Endet 

dieser unentschieden, so gilt die Berliner Wertung. Ergibt sich auch danach Gleichstand, 
wird gelost.  

2.8.2  Sind mehr als zwei Mannschaften einer Gruppe betroffen, wird ein einrundiges Turnier 
ausgetragen. Sind in diesem Turnier wieder mehrere Mannschaften punktgleich, so wer-
den die Ergebnisse der Kämpfe dieser Mannschaften in der Stichkampfrunde unterei-
nander (nötigenfalls nach Berliner Wertung) gewertet. Entsteht auch dann noch Gleich-
stand, entscheidet bei den punktgleichen Mannschaften die Anzahl der Brettpunkte aus 
der Stichkampfrunde. Führt auch das zu keinem Ergebnis, so werden die Brettpunkte 
gemäß der Berliner Wertung umgerechnet. Ist wiederum Gleichstand, wird gelost.  

2.8.3  Heimrecht bei Stichkämpfen innerhalb einer Gruppe hat der Verein, der in der Meister-
schaftsrunde gereist ist.  

2.8.4  Stichkämpfe zwischen Mannschaften verschiedener Gruppen werden im KO-System 
durchgeführt. Die Paarungen ergeben sich aus der DWZ-Durchschnittszahl aller einge-
setzten Spieler der Mannschaft, gewichtet mit der Anzahl ihrer tatsächlichen Einsätze in 
der laufenden Saison. Die beste Mannschaft wird gegen die schlechteste gepaart, die 
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zweit beste gegen die zweit schlechteste usw. Die Mannschaft mit dem besseren Durch-
schnitt hat zunächst Heimrecht. Beim Farbwechsel wird die schwächere Mannschaft pri-
orisiert. Endet ein Stichkampf unentschieden, so gilt die Berliner Wertung. Ergibt sich 
auch danach Gleichstand, wird gelost.  

2.9  Auf- und Abstieg  
2.9.1  Der Aufstieg aus der Oberliga NRW erfolgt gemäß den Regeln des Deutschen Schach-

bundes. Ist eine Mannschaft in der 2. Bundesliga nicht startberechtigt oder verzichtet auf 
die Teilnahme an der 2. Bundesliga, rückt die nächstplatzierte Mannschaft nach, sofern 
sie mindestens Platz 5 erreicht hat.  

2.9.2  Die jeweils letzten drei Mannschaften jeder Gruppe steigen ab. Sofern keine Mannschaft 
aus dem Bundesliga e.V. oder 2. Bundesliga in den Bereich des Schachbundes NRW 
absteigt, verringert sich der Abstieg aus der Oberliga NRW auf zwei Mannschaften. Neh-
men Mannschaften ihr Startrecht in der Oberliga NRW nicht wahr, erhält vor den Dritten 
der NRW-Liga zunächst der Zehnte der Oberliga NRW das Startrecht. Vor den Vierten 
der NRW-Liga hat der Elfte der Oberliga NRW das Startrecht.  

2.9.3  Aus der NRW-Liga steigen gleichmäßig aus beiden Gruppen so viele Mannschaften in 
die Oberliga NRW auf, dass die Gruppenstärke von zwölf Mannschaften in der Oberliga 
NRW erreicht wird. Bei einer ungeraden Anzahl von Mannschaften wird ein Stichkampf 
zwischen den gleich platzierten Mannschaften der beiden Gruppen durchgeführt. Bei vier 
oder fünf Absteigern aus dem Bundesliga e.V. oder 2. Bundesliga in den Bereich des 
Schachbundes NRW, wird die Oberliga NRW im folgenden Jahr mit vierzehn Mannschaf-
ten durchgeführt, bei mehr als fünf Absteigern mit sechzehn Mannschaften. In der Folge 
wird die Gruppenstärke durch vermehrten Abstieg von sechzehn auf vierzehn und/oder 
von vierzehn auf zwölf Mannschaften zurückgeführt. Verzichten in diesen Fällen Mann-
schaften auf ihr Startrecht, werden diese Plätze erst nachbesetzt, wenn die Gruppen-
stärke von zwölf Mannschaften nicht erreicht ist.  

2.9.4  Aus der NRW-Klasse steigen gleichmäßig aus beiden Gruppen so viele Mannschaften 
in die NRW-Liga auf, dass die Gruppenstärke von zehn Mannschaften in der NRW-Liga 
erreicht wird. Falls nicht alle gleichplatzierten Mannschaften aus der NRW-Klasse gemäß 
Satz 1 aufsteigen können, wird von diesen Mannschaften ein Stichkampfturnier gemäß 
2.8.4 durchgeführt.  

2.9.5  Aus den beiden Verbänden mit den meisten Mitgliedern steigen zwei Mannschaften, aus 
den weiteren Verbänden steigt jeweils eine Mannschaft direkt in die NRW-Klasse auf. 
Die Zahl der zusätzlichen Aufsteiger aus den Verbänden ist so anzusetzen, dass die 
Gruppenstärke von zehn Mannschaften in der NRW-Klasse erreicht wird. Hierzu wird ein 
Stichkampfturnier gemäß 2.8.4 durchgeführt, für das je Verband eine Mannschaft teil-
nahmeberechtigt ist.  

2.9.6  Mannschaften des Schachbundes NRW, die aus der Ebene Bundesliga e.V. oder 2. Bun-
desliga absteigen, steigen in die Oberliga NRW ab.  

2.9.7  Die spielberechtigten Mannschaften für die Mannschaftsmeisterschaft des Bundes sind 
von ihren Vereinen bis zum 01.06. unter Zahlung des Startgeldes in Höhe von 40 Euro 
auf das Konto des Bundes anzumelden. Gleichzeitig ist dem Turnierleiter ein Schieds-
richter zu melden, der aktives Vereinsmitglied ist und bereit ist, die Leitung von mindes-
tens zwei Mannschaftskämpfen zu übernehmen.  

2.9.8  Melden Vereine ihre spielberechtigten Mannschaften nicht an, so gilt dies als Rückzug 
vom Turnier. Über freie Plätze, die nicht durch die Ab- und Aufstiegsregelungen entstan-
den sind, entscheidet der Bundesspielausschuss. 

 
3. Mannschaftsmeisterschaft im Bereich der Frauen 
3.1  Die Frauen-Oberliga wird in Gruppen eingeteilt. Die Zahl der Gruppen richtet sich nach 

der Zahl der gemeldeten Mannschaften. Es soll möglichst in Gruppen bis zu höchstens 
sechs Mannschaften gespielt werden.  

3.2  Die Gruppeneinteilung erfolgt nach regionalen Gesichtspunkten.  
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3.3  Die Meisterschaft wird mit Vierermannschaften ausgetragen.  
3.4  In der Oberliga dürfen je Kampf und Mannschaft bis zu zwei Gastspielerinnen eingesetzt 

werden. Die Erteilung der Gastspielgenehmigung erfolgt immer nur für ein Spieljahr und 
kann sich nur auf einen Verein beziehen. Gastspielgenehmigungen von Vereinen, die 
sich selbst an den Frauen-Mannschaftskämpfen beteiligen, werden nicht anerkannt. Ist 
ein Verein mit zwei Mannschaften in der Oberliga vertreten, so sind die Spielerinnen in 
zwei getrennten Ranglisten zu melden. Nur die Ersatzspielerinnen können in beiden 
Teams aufgelistet werden. Nach ihrem ersten Einsatz in einer dieser Mannschaften ist 
der Einsatz in der anderen Mannschaft nicht mehr möglich.  

3.5  Ist ein Verein in der Bundesliga und/oder in der 2. Bundesliga, Regionalliga sowie in der 
Oberliga vertreten, können die Oberliga-Spielerinnen einmal als Ersatzspielerin einge-
setzt werden. Werden sie ein zweites Mal als Ersatzspielerin eingesetzt, verlieren sie 
ihre Spielberechtigung in der Oberliga. 

3.6  Die Bedenkzeit beträgt je Spielerin 90 Minuten für die ersten 40 Züge, nach der Zeitkon-
trolle 30 Minuten je Spieler zusätzlich für die verbleibenden Züge, zusätzlich pro Zug 30 
Sekunden von Beginn an (Fischer Modus). 

3.7  Die Mannschaftskämpfe werden von den Mannschaftsführern gemeinsam geleitet.  
3.8  Punktwertung  
3.8.1  Bei Mannschaftskämpfen gilt folgende Wertung:  

für einen gewonnenen Kampf  2 Punkte  
für einen unentschiedenen Kampf  1 Punkt  
für einen verlorenen Kampf  0 Punkte  

3.8.2  Ein Mannschaftskampf ist gewonnen, wenn eine Mannschaft nach Beendigung des 
Kampfes mehr Brettpunkte erzielt hat als die andere. Ein Mannschaftskampf ist unent-
schieden, wenn beide Mannschaften nach Beendigung des Kampfes gleich viele Brett-
punkte erzielt haben. Ein Mannschaftskampf ist verloren, wenn eine Mannschaft nach 
Beendigung des Kampfes weniger Brettpunkte erzielt hat als die andere.  

3.9  Punktgleichheit  
3.9.1  Bei Gleichstand in den Mannschaftspunkten ergibt sich die Reihenfolge auf allen Plätzen 

aus der Zahl der erzielten Brettpunkte. Tritt auch nach Brettpunkten Gleichstand ein, gibt 
das Ergebnis der betroffenen Mannschaften untereinander (nötigenfalls nach Berliner 
Wertung) den Aus-schlag. Führt das zu keinem Ergebnis, wird nach SpO 3.10 verfahren, 
so-weit es sich um den Aufstieg handelt.  

3.9.2  Wenn bei Gleichstand in den Mannschaftspunkten einer der betroffenen Mannschaften 
ein kampfloser Sieg (4 Brettpunkte durch Nichtantritt oder Spielleiter-Entscheidung) ent-
halten ist, werden sowohl diese Brettpunkte als auch die von den punktgleichen Mann-
schaften gegen den betreffenden Gegner erzielten Brettpunkte gestrichen.  

3.10  Stichkämpfe  
3.10.1 Sind zwei Mannschaften betroffen, wird ein Stichkampf ausgetragen. Endet dieser un-

entschieden, so gilt die Berliner Wertung. Ergibt sich auch danach Gleichstand, wird ge-
lost.  

3.10.2 Sind mehr als zwei Mannschaften betroffen, wird ein einrundiges Turnier ausgetragen. 
Sind in diesem Turnier wieder mehrere Mannschaften punktgleich, so werden die Ergeb-
nisse der Kämpfe dieser Mannschaften in der Stichkampfrunde untereinander (nötigen-
falls nach Berliner Wertung) gewertet. Entsteht auch dann Gleichstand, entscheidet bei 
den punktgleichen Mannschaften die Anzahl der Brettpunkte aus der Stichkampfrunde. 
Führt auch das zu keinem Ergebnis, so werden die Brettpunkte gemäß der Berliner Wer-
tung umgerechnet. Ist wiederum Gleichstand, wird gelost.  

3.10.3 Heimrecht bei Stichkämpfen innerhalb der Gruppe hat der Verein, der in der Meister-
schaft gereist ist.  

3.10.4 Bei Stichkämpfen zwischen Mannschaften verschiedener Gruppen gilt die Gruppennum-
mer als Startnummer. Sind zwei Vereine betroffen, wird ein Stichkampf ausgetragen. 
Endet dieser unentschieden, so gilt die Berliner Wertung. Ergibt sich auch danach 
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Gleichstand, werden Blitzwettkämpfe (mit Farbwechsel) und unveränderter Mann-
schaftsaufstellung bis zur Entscheidung gespielt. Sind mehr als zwei Vereine betroffen, 
wird ein einrundiges Turnier ausgetragen. Kommen in diesem Turnier wieder mehrere 
Mannschaften punktgleich an die Spitze, so werden die Ergebnisse der Kämpfe dieser 
Mannschaften untereinander gewertet. Entsteht auch dann noch Gleichstand, entschei-
det bei den punktgleichen Mannschaften die Anzahl der Brettpunkte aus der Stichkampf-
runde; führt auch dies zu keinem Ergebnis, so werden die Brettpunkte gemäß der Berli-
ner Wertung umgerechnet. Entsteht wiederum Gleichstand, so wird gelost. 

 
4.  Pokaleinzelmeisterschaft im offenen Bereich 
4.1  Jeder Verband stellt einen Teilnehmer. Die beiden mitgliederstärksten Verbände stellen 

je einen weiteren Teilnehmer, so dass die erste Runde mit acht Spielern ausgetragen 
wird.  

4.2  Die Paarungen werden ausgelost, verbandsgleiche Spieler dürfen erst im Endspiel auf-
einandertreffen.  

4.3  Von der zweiten Runde ab ist möglichst auf Wechsel des Heimrechts zu achten.  
4.4  Die Bedenkzeit wird durch die Turnierausschreibung festgelegt.  
4.5  Der Gastgeber führt die schwarzen Figuren. Endet die Partie remis, sind zwei Blitzpartien 

zu spielen. Ergibt sich nach den Blitzpartien Gleichstand, entscheidet die erste gewon-
nene weitere Blitzpartie. Zur ersten Blitzpartie sowie zu jeder weiteren Blitzpartie werden 
die Farben gewechselt. Die Bedenkzeit für die Blitzpartien wird durch die Ausschreibung 
festgelegt. 

 
5.  Pokalmannschaftsmeisterschaft im offenen Bereich 
5.1  Die Pokalmannschaftsmeisterschaft wird im K.O.-System ausgetragen. Die Vorrunde 

wird mit 52 Mannschaften, die Zwischenrunde mit 16 Mannschaften und die Endrunde 
mit 4 Mannschaften ausgetragen. Die Zahl der Teilnehmer je Bezirk richtet sich nach der 
Mitgliederzahl (Stichtag: 1.1. des Vorjahres). Jeder Bezirk erhält mindestens einen Teil-
nehmerplatz. Die drei bestplatzierten Mannschaften der Vorsaison sind für die Zwischen-
runde startberechtigt. Pro Verein ist nur eine Mannschaft startberechtigt. Der Pokalwett-
bewerb wird mit Vierer-Mannschaften gespielt. Nach der Auslosung melden die Mann-
schaften bis 15 Minuten vor Rundenbeginn vier Spieler mit aktiver Spielberechtigung für 
den antretenden Verein, die in beliebiger Reihenfolge in dieser Runde antreten dürfen. 
Die Reihenfolge ist für die folgenden Runden nicht bindend. Erfolgt die Meldung der Teil-
nehmer nicht durch den Bezirk, sondern stellvertretend durch eine Spielgemeinschaft 
oder einen Verband, erfolgt diese Meldung für die Summe der Teilnehmerplätze der be-
teiligten Bezirke. Notwendige Ergänzungen des Teilnehmerfeldes können durch die 
Spielleitung erfolgen.  

5.2  In jeder Runde ermitteln jeweils 4 Mannschaften an einem Spielort den jeweiligen Sieger. 
Die Verteilung der Mannschaften auf die Spielorte erfolgt unter geografischen Gesichts-
punkten. Dabei sollen, soweit möglich, bezirksgleiche Mannschaften auf verschiedene 
Spielorte verteilt werden. In der Vorrunde sollen an einem Spielort nicht mehr als 2 Mann-
schaften aus demselben Verband stammen. Die Paarungen werden unmittelbar vor 
Spielbeginn ausgelost. Paarungen mit bezirksgleichen Mannschaften sind, soweit mög-
lich, unzulässig. Am ersten Spieltag der Vorrunde sind Paarungen mit Mannschaften aus 
demselben Verband unzulässig. Für die jeweilige zweite Runde ist nach Möglichkeit auf 
Wechsel der Farbverteilung zu achten. Die Gastmannschaft führt an den Brettern 1 und 
4 die weißen Figuren.  

5.3  Die Bedenkzeit wird durch die Turnierausschreibung festgelegt.  
5.4  Bei unentschiedenem Ausgang einer Begegnung wird die Berliner Wertung angewandt. 

Führt auch das zu Gleichstand, sind zur Entscheidung jeweils zwei Blitzpartien an allen 
Brettern zu spielen. Ergibt sich nach Wertung in der Reihenfolge Mannschaftspunkte, 
Brettpunkte und Berliner Wertung erneut Gleichstand, entscheidet der erste weitere 
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Blitzpartien-Mannschaftskampf, in dem eine Mannschaft mehr als zwei Brettpunkte er-
zielt. Zur ersten Blitzpartie sowie zu jeder weiteren Blitzpartie werden die Farben ge-
wechselt. Die Bedenkzeit für die Blitzpartien wird durch die Ausschreibung festgelegt.  

5.5  Ein Verein, der bereits für die Meisterschaft des DSB startberechtigt ist, wird nicht als 
Aufsteiger gemeldet. 

 
6. Blitzeinzelmeisterschaft in allen Bereichen 
 
6.1  Die Gesamtzahl der Teilnehmer der Blitzeinzelmeisterschaft im offenen Bereich wird 

vom Bundesspielausschuss festgelegt. Die Blitzeinzelmeisterschaft im Bereich der 
Frauen ist offen. Sie wird ausgerichtet, wenn mindestens acht Spielerinnen teilnehmen. 
Die Teilnehmerzahl kann durch die Ausschreibung begrenzt werden. In diesem Fall ent-
scheidet die Reihenfolge der Anmeldung über die Teilnahme. Die Titelverteidigerin ist 
unabhängig von Satz 3 teilnahmeberechtigt. 

6.2  Vorberechtigt ist der Blitzmeister des Vorjahres. Der Ausrichter kann einen Teilnehmer 
benennen. Die übrigen Plätze werden von den Verbänden entsprechend der Zahl ihrer 
Mitglieder besetzt, wobei jeder Verband mindestens zwei Plätze erhält.  

6.3  Entsteht auf dem ersten Platz oder auf dem letzten zur Teilnahme an der Deutschen 
Meisterschaft im Blitzschach berechtigenden Platz Punktgleichheit, werden bei zwei 
punktgleichen Spielern zwei Stichkampfpartien ausgetragen. Ergibt sich auch danach 
Gleichstand, entscheidet die erste gewonnene weitere Stichkampfpartie. Bei mehreren 
punktgleichen Spielern wird ein einrundiges Turnier ausgetragen. Ergibt sich auch dann 
Gleichstand, wird gelost. Für die erste Stichkampfpartie werden die Farben gelost, da-
nach gewechselt. Die Reihenfolge eines einrundigen Turniers wird ausgelost.  

6.4  Die Bedenkzeit wird durch die Turnierausschreibung festgelegt. 
 
7. Blitzmannschaftsmeisterschaft in allen Bereichen 
7.1  Die Gesamtzahl der Teilnehmer der Blitzmannschaftsmeisterschaft im offenen Bereich 

wird vom Bundesspielausschuss festgelegt. Die Blitzmannschaftsmeisterschaft im Be-
reich der Frauen ist offen. Sie wird ausgerichtet, wenn mindestens acht Mannschaften 
teilnehmen.   

7.2  Vorberechtigt für die Blitzmannschaftsmeisterschaft im offenen Bereich ist der Meister 
des Vorjahres.  

7.3  Der Ausrichter für die Blitzmannschaftsmeisterschaft im offenen Bereich kann eine 
Mannschaft benennen. 

7.4  Die übrigen Plätze für die Blitzmannschaftsmeisterschaft im offenen Bereich werden von 
den Verbänden entsprechend der Zahl ihrer Mitglieder besetzt, wobei jeder Verband 
mindestens zwei Plätze erhält.  

7.5  Die erstplatzierte Mannschaft eines Vereins, der bereits für die Deutsche Mannschafts-
meisterschaft im Blitzschach vorberechtigt ist, wird nicht als Aufsteiger gemeldet.  

7.6  Gespielt wird mit Vierer-Mannschaften. Ein fünfter Spieler kann als Ersatzspieler unter 
Aufrücken der übrigen Spieler angereiht werden. Für die Blitzmannschaftsmeisterschaft 
im Bereich der Frauen sind zwei Gastspielerinnen nach den Bestimmungen des DSB 
erlaubt. 

7.7  Die für die erste Runde gemeldete Rangfolge kann während des Turniers nicht geändert 
werden. Veränderte Rangfolge führt zum Verlust des Mannschaftskampfes.  

7.8  Entsteht auf dem ersten Platz oder auf dem letzten zur Teilnahme an der Deutschen 
Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach berechtigenden Platz Mannschaftspunkt-
Gleichheit, entscheidet die Zahl der im Turnier erzielten Brettpunkte. Ist auch sie gleich, 
wird bei zwei punktgleichen Mannschaften ein Stich-kampf mit vertauschten Farben ge-
spielt. Endet er unentschieden, ist Berliner Wertung für den Stichkampf anzuwenden. 
Führt auch das zu Punktgleichheit, entscheidet der erste nach vorstehenden Wertungs-
merkmalen entschiedene weitere Stichkampf. Bei mehr als zwei punktgleichen 
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Mannschaften wird ein einrundiges Stichturnier ausgetragen. Bei Mannschaftspunkt-
Gleichheit in dem Stichturnier sind die o.a. Hilfswertungen, bezogen auf das Stichturnier, 
anzuwenden.  

7.9  Die Bedenkzeit wird durch die Turnierausschreibung festgelegt. 
 
8.  Schnellschacheinzelmeisterschaft in allen Bereichen 
8.1  Die Schnellschacheinzelmeisterschaft ist offen. Die Schnellschachmeisterschaft im Be-

reich der Frauen wird ausgerichtet, wenn mindestens acht Spielerinnen teilnehmen. Die 
Teilnehmerzahl kann durch die Ausschreibung begrenzt werden. In diesem Fall entschei-
det die Reihenfolge der Anmeldung über die Teilnahme. Der Titelverteidiger ist unab-
hängig von Satz 3 teilnahmeberechtigt.  

8.2  Die Rangfolge zur Ermittlung des Siegers und der qualifizierten Spieler zur Deutschen 
Meisterschaft im Schnellschach richtet sich nach den erzielten Punkten. Als Zweitwer-
tung kommt die Summenwertung und als Drittwertung die Buchholzwertung mit einem 
Streichergebnis zur Anwendung.  

8.3  Die Bedenkzeit wird durch die Turnierausschreibung festgelegt. 
 
9.  Bußgeld  
9.1  Vereine, Mannschaften oder Einzelspieler, die Regelwidrigkeiten begehen oder sich 

unsportlich verhalten (z. B. Nichtantreten), können mit Bußen gemäß BTO 8 belegt 
werden.  

9.2  Die Geldbußen bei der Mannschaftsmeisterschaft des SB NRW betragen in der Regel:  
9.2.1  Bei unvollständiger oder verspäteter Berichterstattung, jeweils für den Spielbericht, die 

Partieformulare.................................................................................................... 30 Euro  
nach jeder Erinnerung weitere ............................................................................ 50 Euro  

9.2.2  Bei Nichtantreten zu einem Mannschaftskampf  
mit rechtzeitiger Absage .................................................................................... 280 Euro  
ohne rechtzeitiger Absage ................................................................................. 400 Euro  

9.2.3  Bei Nichtantreten eines Spielers zu einem Mannschaftskampf,  
an den Brettern eins bis vier .............................................................................. 100 Euro 
an den weiteren Brettern ..................................................................................... 50 Euro  
Bei Nichtantreten eines Spielers im Wiederholungsfall verdoppelt sich das Bußgeld.  

9.2.4  Bei Verstoß gegen die Meldepflichten gemäß ASpO 2.9.7 ............................... 150 Euro  
Ein Zurückziehen einer Mannschaft nach dem Anmeldetermin (ASpO 2.9.6) .. 450 Euro  

9.2.5 Bei Aufstellen eines in der betreffenden Mannschaft nicht oder nicht mehr spielberechtig-
ten Spielers ....................................................................................................... 100 Euro  

 
Der Bundeskongress hat am 23.03.2025 beschlossen:  
Für das verspätete Eintreffen einer Spielerin/ eines Spielers bis eine Stunde nach Ablauf der 
Wartezeit gemäß der Bundesturnierordnung wird kein Bußgeld erhoben. Der Sachverhalt ist 
im Spielbericht zu protokollieren.  
 
Letzte Änderung am 21.03.2026 
 
Anhang  
 
Bedingungen für die Qualifikation zum Titel des NRW-Einzelmeisters und der NRW-
Einzelmeisterin sowie zur Teilnahme an der Deutschen Einzelmeisterschaft und der 
Deutschen Einzelmeisterschaft der Frauen  
Turnieranforderungen / Auswertung  
Die Ermittlung des NRW-Einzelmeister und NRW-Einzelmeisterin und die Qualifikation für die 
Deutschen Einzelmeisterschaft und der Einzelmeisterschaft der Frauen erfolgt über Turniere, 
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die in NRW ausgetragen werden. Mit einem Punktesystem werden Meisterschaft und Qualifi-
kation ermittelt.  
Damit ein Turnier berücksichtigt werden kann, muss der folgende Anforderungskatalog als 
Mindestvoraussetzung erfüllt sein.  
- Offene Turniere sowie Turniere mit einer Qualifikationsvorstufe (z.B. Verbandsmeisterschaf-
ten) sind zulässig,  
- keine Einladungsturniere,  
- Veröffentlichung der Turnierdaten bei Chess Results,  
- ELO-Auswertung,  
- Bedenkzeit mindestens 90 Minuten / 40 Züge, Rest 30 Minuten und Inkrement 30 Sekunden 
ab 1. Zug,  
- Rundenanzahl mindestens sieben.  
Bei Erfüllung dieses Anforderungskatalogs kann jeder Turnierveranstalter die  
Einbeziehung seines Turniers in die Qualifikation für NRW beantragen (Mail an  
strozewski@t-online.de).  
Auf der NRW-Homepage wird eine Liste der Turniere veröffentlicht.  
Wertung: Der Endstand des Turniers wird wie folgt bepunktet:  
- P * n * RC berechnet (P: Punktzahl, n: Partienanzahl, RC: Gegnerschnitt). Byes werden nicht 
eingerechnet, kampflose Partien bleiben enthalten.  
Am Jahresende werden die Punkte der drei besten Turniere zusammengerechnet und eine 
Rangliste gebildet. Danach ergibt sich die Titelvergabe und die Qualifikation für die Deutsche 
Meisterschaft. 
 


